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UNDESMINISTERIUM 
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
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.. 
eschaftszahl 

An das 

70. 530/2-VII/4a/84 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1011 Wi e n 

L ..J 

1011 Wien. Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

Name des Sachbearbeiters: 

ORat Dr. Benda 

Klappe 5003 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 01/1145 

Wien, am 26. Jänner 1984 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ver
sorgungssicherungsgesetz geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

Bezugnehmend auf die Entschließung des Nationalrates anläßlich des 

Beschlusses seiner Geschäftsordnung, BGBI.Nr. 178/1961, beehrt sich 

das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 25 Aus

fertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Ver

sorgungssicherungsgesetz geändert wird, samt Erläuterungen, mit dem 

Ersuchen um Kenntnisnahme zu übermitteln. Als Ende der Begutachtungs

frist wurde der 9. März 1984 festgesetzt. 

Beilagen 

Fürd�

.

·e RiCh

F
keit 

.�r Ausfer gun�: 

rl) tt V,(,'\M · I 
f 

Der Bundesminister: 

Dr.Steger 

Gesetzentwurf 

ZL . "�",, .. -GErl.9 .. !9 

Datu:n .. "."" .. " .... , ......... /f······�:"··_···· 

'1 Ql Il.AMiN' 
Vertat t19.8L:-. :: .. 3,.0. .. 
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Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Zl. 70.530/2 - VII/4a/84 

En tw u rf 

Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • • • •  , mit dem das 
Versorgungssicherungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

( 1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. 11 

des Versorgungssicherungsgesetzes, BGBl.Nr. 282/ 1 980, in der Fassung 

des Art. 11 des vorliegenden Bundesgesetzes enthaJten sind, sowie die 

Vollziehung dieser Vorschriften sind vom Inkrafttreten dieses Bundes

gesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 1986 auch in den Belangen Bundes

sache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 

von 1 929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 

Angelegenheiten können - unbeschadet der Stellung des Landeshaupt

mannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 von 

Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertragenen 

Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

(?) nil'> ;111 Rln'r1I'>�P'P8I'>t7, R(i.Rl.T\Tr.?R?/1q8rJ iTl) Art.T J\h�.?,� llnn t1 011t

r�1+:0l"l0l1. Bps+:imrrnmrrpl"l hlp;-hpn b;s 7,11 (lern in !\h�.1 p'enanl1ten 7,pitnunkt 

i 1'1 Vr8ft. 

Artikel 11 

Das Ver-sa,..gnn.o:f'Ri�horun.o:8f':PRPt7., B(i.·Rl.Nr.?8?/1QRO, in r1P1'" 1<';=ts�,nn� dp8 

�ln�PS?eGet7.pq R(i.Rl .�1"'.�n�/1qR?, wi1"'n p'pijnnert wip fnlp't: 

1. § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Ausgenommen von den Bestimmungen des Abs. 1 sind Waren 

1 .  die im Zeitpunkt des Inkrafttretens von Lenkungsmaßnahmen 

berei ts im Eigentum oder zur Verfügung eines Runoer'l1anoes ane,.. 

pi ner Gerne ino e Gtehen unn fiJr eHe Vers o"'p'un/J" de,.. e i:9:enen Be

vi)Jln",..-nnp: vnrrätl.o: gehaltrn ,,,,p,..(�en, 

2. die nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt sind und der Deckung des 

eigenen betrieblichen Bedarfes im Rahmen von Lenkungsmaßnahmen 

dienen oder für Zwecke der militärischen Landesverteidigung 

vorrätig gehalten werden, 
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3. die im Eigentum oder Besitz eines Letztverhrau chers stehen und 

der Deckung seines persönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner 

HauahaJtsangehc:rigen di enen. 11 

2. § 5 Abs . 3 hat zu lauten: 

"(3) Vorräte gemäß Abs. 2 Z 1 si.nd dem J3undesm:Lnisterium für Handel, 

Gewerbe und Industrie am Ende j edes Kalenderjahren und innerhaJ b von 

48 Stunden nach In1crafttreten von J.Jenkungsmaßnahmen schriftli ch zu 

melden. 1/ 

3. Der bish erig t� § 5 Abs. 3 erhält die Bezeichnung 11 (4) 11 

4. § 14 hat zu lauten: 

n § 14.(1) In jenen Fällen, in denen die Meldcbehejrde gemäß § 1 5  

des Meldegesetzes 1972, 13GBl. Nr. 30/1973, eine Bundespolizeibehi5rde 

ist, hat diese die Meldedaten nach einer erfo!gten pol izeili chen 

Anmeldung , Abmeldung oder Änderung von Meldedaten der zuständigen 

Wohnsitzgemeinde unverzUglich zu übermitteln, soweit eine Übermittlung 

nicht schon auf Grund § 2 der Wählerevidenzverordnung 1 973, 

3GB1.Nr. 306. , zu erfolgen hat . Die zuständig e Wohnsitzgemeinde 

ist im Fall einer Abmeldung die bisherige Wohnsitzgemeinde. 

(2) Die Meldedaten kl)nnen auch mi tteLs maschine11 lesbarer Daten

träger oder mittels einer Ausfertigung des Meldezettels übermittelt 

v/erden. " 

5. § 1 5  hat zu lauten: 

,,§ 1 5. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablau f  des 30. Juni 1 986 außer 

Kraft.n 

6. Art. 111 Abs. 2 Z 2 hat zu lauten: 

1/2 . hinsichtlich des § 1 0  Aba. 1 Z 1 nach Maßgabe ihr!'>1" Zu

ständigkeit der Bundesminister für Landesverteidigung und der 

Bunde smini ster für Inneres ;" 

7. Art. 111 Abs. 2 Z ') hat zu lauten: 

" 3. hiY1:�1('r,tli('11 rlPT' �f:, 1/ llnc1 14 df'r 1�1lI1(j('::'nini;tp1" für Innf'1"f'<;:" 
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Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundesregierung 

betraut. Die Vollziehung des Art. 11 Z 1 bis 5 richtet sich 

nach Art. 111 des Versorgungssicherungsgesetzes in dpl" Fassung 

46/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



Vo r b 1 a t t 

Problem: 

Das Versorgungssicherungsgesetz läuft wie die übrigen soge

nannten WirtschaftsgesGtze am 30. Juni 1984 aus. 

Ziel: 

Weitergeltung des Gesetzes. Verfeinerung des Kriseninstrumentariums. 

Inhalt: 

Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes. Erleichterung 

für Länder und Gemeinden zur Anlegung von Vorräten. Ver

besserung des Informationsflusses zwischen den Behörden. 

Alternative: 

keine 

Kosten: 

keine 
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E I' 1 � u t e l'  u ne e TI 

Alleeme iner Te j 1 

Anläßlich oer leb;ten l�nder ung der wirtschaftsgr:;Jctze im Jahre 1982 

ist das Versorgungss icherungsgesetz wie die ::m cl eren Gesetze ai(�ses 

Bereiches mit e i ner (}eltungsdauer bis 30. Jun i 1 984 versehen worden. 

Das Versorgungss i cherungsgesetz trifft Vorsorgen zur Bewält i gung von 

allfälligen Krisen, eine Vollziehungspraxis in solchen Situationen 

i st daher nicht gegeben. Im Zusammenhang mit den Arbeiten des Bundes-

Versorgungssicherungsausschusses und mit den koordin i erten 

Übungen in Rahmen der Umfassenden IJandefwerteir'l1 r;ung zeigt es s i ch, 

daß Verfe i nerungen oe s Kri soni ns trurnentariurm:; Jni.:gli ch un d zum Te 11 

erforrJerlich si nd. D i e  me i sten Br�stimmungen der Novelle d i enen d i e

sem Zweck. 

Besonderer tCcil 

Zu Art. I: 

Die Verfas::mngsbestimmunf', des Abs .  1 wird ihrem Inhalt nach nicht 

geändert; s i e  sieht die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes 

um weitere zwei Jahre vor. Neben dem Abs. 1 gehörön dem Rechtsbe

stand auch d i e  Verfassungsbest i mmunGen der Abs�.itze 2 - 4 des Stamm

gesetzes an, die die � inschaltung des Hauptausschusses des National

rates bei der 3rlassung von Verordnungen re[';e1n. Um d i ese Absätze 

nicht be i jeder Verlängerung in ihrem vollen \Hortlaut wiederholen 

zu müssen, ihre Geltung als Vic:rfassunfT,nbe s ti mnn.u!(; 3.ber wc i terhin 

zu sichern, ist der Abs. 2 erforderl i ch. 

Zu Art. 11: 

Zu Z 1 

Von den Ländern ·wurde wiederholt die Forderung erhoben, Vorrats

lager, d i e  aus Landesmittel an�elegt wurden, von der Beschlag

nahmemöglichkeit und Ablieferungspflicht auszunehmen. Dieser 

Forderung w i rd durch Abs. 2 Z. 1 nachgekommen. 3s kUnnte dadurch 

auch ein höherer Anreiz für die Länder und Gemeinden gegeben sein, 

entsprechende Vorratslager anzulegen. Diese :<�rG:inzung des § 5 A bs. 2 

wird gleichzeit i g  zum Anlaß genommen, den nouen Ausnahmetatbestand 

und die seinerze i t  vom G(;setzr;eber gewiinschtr;n im:lnahmen übersicht-
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lich zu gliedern. 

Zu Z 2 

Wenn auch Vorr;5,te, die von IJ;tndern oder Gc;me inden aUG eigenen Mi tteln 

angelegt werden, von der Beschlae;nahme und Abli.eferungspflicht aus

genommen "S'ind, so ist dennoch ein Überblick üher die Lagerbestände 
,Uber TJ['lcterh8Atänrle 

der verschiedenen Waren erforderlich. Um (' ; YJPt1 (Joerbllck zu er-

möglichen, sind die Lenkungsmaßnahmen des § 2 Z. 3 (!vleIdepflichten) 

im Gesetz veran�-(ert. Die im § 5 Abs. 2 Z. 1 genannten Vorräte können 

aber durch Verordnungen auf Grund § 2 Z. 3 nicht erfaßt werden, so

daß für diesen }'all eine eigene Neldepflic'ht im Gesetz verankert 

werden muß. 

Zu Z 4 _ : 

Der bisherige § 14 ü:;t sei t längerem GeGenstandslos (vergleiche 

BGBl. Nr. 404/1981, be treffend Kundmachll.ng iiber das Inkrafttre ten 

der Geschäftsordnung des Bundes-Versorgunc;soicJtnerungsausschusses), 

er kann daher mit neuem Inhalt erfUllt werden. In einem auf Grund 

§ 9 Abs. 3 eingerichteten Fachausschuß des Bundes-Versorgungssiche

rungsausschusses und bei koordinierten Übungen im H.ahmen der Um

fassenden Landesverteidigung werden laufend'Fragen der vorbeugenden 

Versorgungssicherung behandelt. Darunter auch Fragen, die im Zu

sammenhang mit einer allfälligen Ausgabe von Bezugskarten an Letzt

verbraucher stehen. Dabei zeigte sich, daß fUr eine Kartenausgabe 

als Daten.'T1aterial lediglich die TvTeldedaten eine geeignete Grundlage 

darstellen. 

Die Kartenausgabe würde durch die Gemeinden erfolgen, die im all

gemeinen auch NeIdebehörden sind und daher anUiDlich der Karten

ausgabe auf die Tvleldedaten greifen können. Schwierigkeiten gibt 

es aber für jene Gemeinden, in denen NeldebehörcJe die Bundespolizei

behörde ist. In diesen Fällen erhalten die Gemeinden zwar für Wahl

berechtig-re Personen eine Ausfertigung des Heldezettels auf Grund 

der Wählerevidenzverordnung 1973, nicht aber für Ausländer und 

noch nicht wahlberechtigte Jlersonen. Damit die Gemeinden in allen 

Fällen für die Kartenausgabe die l\1eldedaten zur Verfügung haben, 

müßte die Übermittlung der Meldedaten durch die Bundespolizeibe

hörde an die Gemeinde in jenen Fällen vorgeschrjeben werden, in 

denen dieser Informationsfluß bis jetzt noch nicht besteht. Der 

§ 14 des Entwurfes lehnt sich an § 2 der Wiihlerevidenzverordnung 

46/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 11

www.parlament.gv.at



'I 

, � , 
.. 

- 3 -

BGBl.Nr. 306/73,und § 17 Abs. 3 des Wehrgesetzes, EGEl.Nr. 150/1978, 

an, läßt aber die Form der \vei tergabe dieser Information offen. Zwei 

Möglichkeiten der Weitergabe sind in Abs. 2 ausdrücklich angeführt. 

Hiebei werden die Bundespolizeibehörden, die ihre Melderegister 

automationsunterstützt führen oder bei Dienstleistungen im Daten

verkehr andere Rnchtstrüger in Anspruch nehmen, auch ermächtigt, 

ihren Mitteilungspflichten gemäß § 14 Abs. 1 (auch ) im Wege eines 

Datenträgeraustausches, d.h. durch Übermitteln von Datenbändern, 

;J}isketten usw. nachzukommen. Dami t ist eine einwa.ndfreie gesetzliche 

Regelung im Sinne dos Datenschutzße:3etzes r:;er;eben. 

Zu Z 5: 

Diese Regelung trägt der vorgec::chlagenen Verl?-=i.ngerung der Gel tungs

dauer des VersorGUngssicherungsgesetzes um Z\vei Jahre Rechnung. 

Zu Z 6: 

Auch (ge� Bundesminister für Inneres muß hier genannt werden, da 

er ebenfalls gemi.iß § 10 Abs. 1 Z 1 einen Vertreter in die IJandes

Versorgungssicherungsausschüsse entsendet. 

Zu Z 7: 

Die Erp.:��.!l?:lll1p: ('ln�p.,... Rp::timml)1'1O' i<'t \.}"crr>Y1 nr-:: n011011 Tnl1;:llt� nPf� 
§ 14 erforne-rlich. 
Zu Art. 111: 

Das Datum des In1::rafttretens d0:: im Entwurf vn"'�l i0,-rrynrip1'1 r,C>'�nt'7,ec� "1"

gibt sich aus dem Datum des Auslaufens des VersorGungssicherungs

gesetzes mit 30. Juni 1984. 
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� Te x t g e g e n  üb e r s t e l  I u n g 

E n t w u r f s t e x t 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II 

des Versorgungssicherungsgesetzes, EGBI.Nr. 282/1980, in der Fassung 

des Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die 

Vollziehung dieser Vorschriften sind vom Inkrafttreten dieses Bundes

gesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 1986 auch in den Belangen Bundes

sache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 

von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 

Angelegenheiten können - unbeschadet der Stellung des Landesbaupt

mannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 von 

Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im Ubertragenen 

Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

(?) Dip im "3lm.-J"'sgespt:> 13I}Bl.Nr.282/1q,," �"" Art.I I1.b8.2,3 und 4 ent

h�}-t:eno". Bpsti""",,'mge". ':l]oi-")en bis zu del'1 in Abs.1 genannten Zeitpunkt 
i!l Kraft. 

Ge l t e D  d e r  Te x t 

Artikel T 
(Ve�f8�sun?stestl��ung) 

( , ) Die E�las8ung und Aufhebung von Vors�h�if

ten, wie s�e im Art.II des 1JeC'eorl!uTI!rspiche�'mC"8-
�ese�zps, 3J31.Nr.282/198C, in der Fa2SU�g jP? 
AC':. 11 de� vor] ie!1"en'len '3undeel!esetzc>s 0"""'09.1 �.en 
::-ir:'i, SO',·rie diA V()llziehun� (�ie8eT' V·o�sC'h:,i.t'-,:n 

si�� vo� In�2:t��e�en di�ses Bunnesge��tze2 bis 

zu� Abla'J.: :'es :'C!. Juni '984 auch in ;e"', "IeJ".T'."en 

13·J.rt�9Ssa�re ,hinsich-:lich d2rc�r d8.s Bu�d.es-V'?�f3.s

su!'/:\sgepptzes in jor �af'sun!1" von '929 e1:'.'as an'1c>�es 

VO�Si9ht. Die i� dies�n Vorsch�iften ��req�l7�� 

A��el�genh�::en kc�nen - unbeschadet �e� Stel -

�u!,q �,o" 1"!'!'1esh,,u:r-;:"l3nnep Il:e�äf:' Art. '02 
Abs.' 3-V'; - nach JIla9?abe nes § 4 Abs.� von 

�in�ichtungen der ge�etzlichen Interessenvo�tretun

ger' im übeC'tragenen Wirkungsbereich als BUT'des

behHrden unmittelbar vo�sehen wo�den. 

(2) Die im BGBl.Nr.282/1QPO unter Art . I 

Abs.?,3 und 4 enthaltenen Bestimmun�en bleibon 

bis zu dem in Abs.1 genannten 7,eitnunkt in Krqft. 

" 
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E n t w u r f s t e x  t 

Artikel II 

Z.1 §5 "(2) Ausgenommen von den Bestimmungen des Abs. 1 sind Waren 

1. die im Zeitpunkt des Inkrafttretens von LenkungsmaBnahmen 
bereits im Eigentum oder zur Verfügung eines Bundeslandes oder 

ei ner Gemeinde stehen und für die Versorgun� der e igenen Be

völkenlng vorrätig gehalten werden ,  

2. die nicht zur Abgabe an Dritte bestimmt sind und der Deckung des 
eigenen betrieblichen Bedarfes im Rahmen von Lenkungamaßnahmen 
dienen oder für Zwecke der militärischen Landesverteidigung 
vorrätig gehalten werden, 

3. die im Eigentum oder Besitz eines Letztverbrauchers stehen und 
der Deckung seines persönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner 
Hausha:.tsangehcriger. dienen." 

Z.2 §5 "(3) Vorräte gemäß Abs. 2 Z 1 sind dem Bundesministerium für Handel, 
Ge .... er:e und Industrie am Ende jedes Kalenderjal'.res und innerhalb von 
48 Stunjen nach Inkrafttreten von Lenkungamaßnahmen schriftlich zu 
melden." 

Z.4. 

Z.5. 

tt§ 14.(1) In jenen Fällen, in denen die Meldebehörde gemäß § 15 
des Meldegesetzes 1972, BGBI.Nr. 30/1973, eine Bundespolizeibehörde 
ist, hat diese die Meldedaten nach einer erfolgten polizeilichen 
Anmeldung, Abmeldung oder Änderung von Meldedaten der zuständigen 
Wohnsitzgemeinde unverzüglich zu übermitteln, soweit eine Übermittlung 

nicht schon auf Grund § 2 der Wählerevidenzverordnung 1973, 
BGBl.Nr. 306. , zu erfolgen hat. Die zuständige Wohnsitzgemeinde 
ist im Fa�l einer Abmeldung die bisherige Wohnsitzgemeinde. 

(2) Die Meldedaten können auch mittels maschinell lesbarer Daten
träger oder mittels einer Ausfertigung des Meldezettels übermittelt 
werden. tt 

n§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1986 außer 
Kraft." 

G e l  t e n d  e r Te x t 

§ 5. (?) Waren, die niC'ht zu'" Ah!abe an wi tte 
b"sti.ffi"'1t sind l1n'1 für Zw,)(,1rp dpr Pli. 1 i tä.,.i �chen 
V3.nnp8ve ... t!'irliguYlR' vrJ.,. ... Oiti". ""h'l.ltpn v:"r�"'1 

n�"r die im Eigentum n�er Besitz pines Letzt

vorh"'ml�hers �tphen und rle'" De8kun� sein"8 "er
sönli.chen 'leda.,.fes on"r des Bed3.,..fes sei ne'" H?us

h?ltsrl';R:e'li-i ... i".en rl iPnI'n sr)\'/ie ·Ii'l."!"en, die der 
u>?ckunfS des Ai R"t::"'1r.:.n hptT"i ebli ch�Yl "Or:.·l8.rf�s i �I 

Ba��Q� V0� T.�n�lln:��nlq�n���on �i��p�, 
un-::;e�lip?-,P!l :li�nt r�en R��"'":·;1""'·Hr:��Y"!. 1�:: A-�'=".":. 

bisher keine solche Regelung 

§ �.1. ( " l nie I'�: Trrlip'1�r ,jc;� �-'-r'�t0"""''''1�''1:�n''''.(1''s-
3.u�.:::�husse� § f.. Rnhst0ffl�::"':'��:2;7-?��:Z ..oe.;; �) 

�,n'.'li p �c""",:,n ::�sa +'Zf(l2�nc:r tri?} 'S-?Yl bi s Z�l i r.�'?":,, 
2?",.-+:1.as�·J!l:,?" 'ärcsten,q �el(),:,h his zu"'! �". :-'P��':1-
hp ...... :85':1, :::<�} S Ei tQ'l i edA� rlAS 3'J)"1/�00-Ve�sn::";:::'1lr:::".::,-

� � -. -,!-?..,...UYl{)"� :-;1::::- .:::� 'r)ns��f' s ) � P . .  t_ Qs. 1 '0 �). 

(:;) i}ip ,"':nen Be:"?t:::nntp�l ;:ie�'e�� Bll1'1'��S::7Q��-+-7'::'� 
!'jl:-:.::::n]''? r..",:-I;��"'n ) II(j(')r-;r.r;)f't2n�,�r,11nr!' �10� �0-""'_ 

St.(-T"'T"'lPllkllrlO"sa'lSS�hllSSCS ge:r.�i.8 § 6 ;'�hs.6 (1��,� 
Rn��stof'fJ enl(u:1i-",:s,�0�et�(::>s 19'11, 3GS1.Nr. 1l)O. 
i�F �ps Bundes�e�et�e8 BGRl.��.�2n!1Q7611 

·:;l�ii�t 80 l�n::re al�; Gcn('h;�ftr;" Y':�n1n�� ':7,; 3l1·��·-''''' 

�.Ter.::�('rQ'"un:yssichf'1"l1n'-y:,aUS�3crHl:-�':·U:'l- ! Y) ��--r-Clft., L11;� ,1i p 

von irm l1es"hlClsS" 110 llnrl vor:] P:lnip,:n,iri.,'ier 
fUr Han�el,Gewprbp unn Industrie �enph�irtp 
G,�srhi�ftsl1rdntmo: in Kraft Tri tt. 

,,§ "5. Die,H's B\lndp:;,�c:'ct� tri t;: '"i. t A111.l\lf dp:� 
,,0. Juni. 1984 illlfoe ... Kraft." 
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E n t w u r f s t e x t 

Z. 6. Art. III Abs. 2 Z 2 
"2. hinsi::htlich des § 10 Abs. 1 Z 1 nach 1.!a.ßgabe ih-r�'" Zu

ständigkeit der Bundesminister für Landesverteidigung und der 

Bundesminister für Inneres;" 

Z.7. Art. III Abs. 2 Z ") 
"3. �i-n��C'�+!�,...r (10'T" 0� 1? 1i�� 1.1 df?T -qu:1ne �..,ini�teT' fii-r- I!p'le-res:" 

Artikel. III 

(1) Dieses 3u:ldesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 

(2) 1li t der 'ro::'::'ziehung des Art. I ist die Bundesregierung 

betraut. Die Vollziehung des Art. 11 Z 1 bis 5 richtet sich 

nach Art. 111 des Versorgungssicherungsgesetzes in der Fassung 

des vorlieae:lden �unnesgeRetzes. 

Gel t e n d  e r Te x t 

Art.III Abs. 2 Z 2: 

2. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 Z 1 nach 1!aßgabe seiner Zuständig-

keit der Bundesmin ister für Landesverteidigung; 

Art. 111 Abs. 2 Z 3: 
3. hinsichtlich des § 12 der Bundesminister für Inneres; 
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